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Schwarzarbeit ist die  Ausübung von Dienst-  oder Werkleistungen unter
Verstoß  gegen  Steuerrecht,  unter  Verstoß  gegen  Sozialversicherungsrecht,
unter  Umgehung  von  Mitteilungspflichten  gegenüber  den  Behörden  und
Sozialträgern oder ohne Gewerbeanmeldung beziehungsweise Eintragung in
die  Handwerksrolle,  obwohl  ein  Gewerbe  oder  Handwerk  ausgeübt  wird.
Schwarzarbeit ist Teil der illegalen Schattenwirtschaft.

Schwarzarbeit wird in der Regel mündlich vereinbart und das Entgelt bar
gezahlt.  Schätzungen  über  den  Anteil  von  Schwarzarbeit  am  gesamten
Bruttoinlandsprodukt  (BIP)  in  westeuropäischen  Volkswirtschaften
schwanken  zwischen  0,5  %  und  20  %.  Keine  Schwarzarbeit  sind
Hilfeleistungen  durch  Angehörige  oder  Lebenspartner  sowie
Nachbarschaftshilfe  oder  Gefälligkeiten,  wenn  sie  nicht  nachhaltig  auf
Gewinnerzielung gerichtet sind.

Geschichte und Begriff

Der Begriff Schwarzarbeit kommt aus dem Handwerk und beschränkte
sich  ursprünglich  auf  Tätigkeiten,  für  die  der  Ausführende  nicht  über  die
gesetzlich  vorgeschriebenen  Voraussetzungen  (beispielsweise  die
Meisterprüfung)  verfügte.  Im  Etymologischen  Wörterbuch  der  deutschen
Sprache  wird  schwärzen,  einem  Begriff  aus  dem  Rotwelschen  (18.
Jahrhundert., schwarzen/schwärzen: „etwas bei Nacht tun“, allgemein „illegal
tun/kaufen“)  zugeschrieben.  „Schwarz“  hängt  demnach  etymologisch
zusammen  mit  „schmutzig“.  Die  Bezeichnungen  „Schwarzarbeit“  oder
„jemanden.  anschwärzen“  lassen  sich  auf  das  rotwelsche  „schwärzen“  =
„schmuggeln“ = „etwas bei Nacht tun“ zurückführen.



Steuerliche Einordnung des Schwarzarbeiters

Ob  jemand, der  Schwarzarbeit  verrichtet, selbständig
(Gewerbetreibender, Selbständiger) oder nichtselbständig (Arbeitnehmer) ist,
richtet sich nach Kriterien, die in den betroffenen Rechtsgebieten (Steuer-,
Arbeits-,  Sozialversicherungsrecht)  eigenständig  definiert  sind.  Ist  der
Schwarzarbeiter  Arbeitnehmer,  hat  nur  sein  Arbeitgeber  strafrechtlich
bewehrte  Pflichten.  Insbesondere  ist  dies  die  Pflicht,  Steuern  und
Sozialversicherungsbeiträge einzubehalten, anzumelden und abzuführen. Den
Arbeitnehmer trifft dann eine strafrechtliche (Mit-)Verantwortung, wenn er
aktiv  an  der  Hinterziehung  von  Abgaben  teilnimmt.  Anders  sieht  es  bei
Selbständigen aus. Diese sind selbst zur Erklärung der verschiedenen Steuern
(Einkommensteuer, evtl. Gewerbesteuer und Umsatzsteuer) verpflichtet. Den
Beginn ihrer Tätigkeit müssen sie deshalb entweder bei der Gewerbebehörde
(§  14  GewO)  oder  beim  Finanzamt  anmelden  (§  138  AO).  Machen  sie
gegenüber  den  Finanzbehörden  falsche  Angaben  oder  geben  sie  keine
Steueranmeldungen oder Erklärungen ab, obwohl sie dazu verpflichtet sind,
können sie wegen Steuerhinterziehung (§ 370 AO) belangt werden.

Bekämpfung der Schwarzarbeit

Für  die  Bekämpfung der  Schwarzarbeit  sind  in  Deutschland  die
Bundeszollverwaltung  und  kommunale  Behörden  verantwortlich.  Dies  hat
auch seinen Niederschlag in § 2 Abs. 1a SchwarzArbG gefunden.

Instrumente im Kampf gegen die Schwarzarbeit:

> Pressekampagnen zur Aufklärung der Bevölkerung
> Abbau bürokratischer Hürden bei der Begründung und Administration von
Beschäftigungsverhältnissen, zum Beispiel
>  vereinfachte  Meldeverfahren  von  Beschäftigungsverhältnissen,  wie  beim
Haushaltsscheckverfahren  für  Haushaltshilfen  in  Privathaushalten  oder
verbesserte  Informationen  über  rechtliche  Verpflichtungen  bei  der
Begründung  von  Arbeitsverhältnissen  auf  den  Internetseiten  von  Zoll,
Minijob-Zentrale und Agentur für Arbeit
> Abbau finanzieller Hürden bei Beschäftigungsverhältnissen, wie
> Reduzierung der Steuersätze für geringe Einkommen,
>  Erhöhung  der  steuerlichen  Absetzbarkeit  der  Kosten  (zum  Beispiel  bei
haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen oder Dienstleistungen)
>  Pauschalierung  von  Sozialversicherungsabgaben  und  Steuern  bei
geringfügiger Beschäftigung Minijob
>  Überprüfung  der  Einhaltung  der  rechtlichen  Bestimmungen  bei  der
Beschäftigung  von  Arbeitnehmern  und  ggf.  strafrechtliche  Verfolgung  bei
Verstößen dagegen



> Überwachung und Kontrolle der Arbeitsangebote und sonstiger Anzeigen in
der Presse und im Internet in Bezug auf für Schwarzarbeit relevante Angaben
>  Vor  Ort  Kontrollen  und  Prüfungen  (§§  2  ff.  SchwarzArbG)  durch  die
Finanzkontrolle  Schwarzarbeit  (FKS)  und  Kontrollen  und  Prüfungen  der
zuständigen kommunalen Behörden.

Die originäre Zuständigkeit des Zolls bezieht sich auf Schwarzarbeit im
Zusammenhang  mit  Leistungsmissbrauch,  Hinterziehung  von
Sozialversicherungsabgaben,  Steuerhinterziehung,  Verletzung  diverser
Mitteilungspflichten gegenüber dem Sozialleistungsträger, aber auch illegale
Ausländerbeschäftigung und Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung
von Arbeitskraft,  sowie der Kontrolle von Mindestarbeitsbedingungen nach
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz.

Die originäre Zuständigkeit der nach Landesrecht zuständigen Behörden
bezieht  sich  im  Rahmen  der  Schwarzarbeit  auf  die  Verstöße  wegen
unerlaubter Handwerksausübung, wegen fehlender Gewerbeanmeldung oder
fehlender Reisegewerbekarte.

Die  Zollverwaltung und  die  weiteren  Behörden  der
Schwarzarbeitsbekämpfung  sind  verpflichtet,  Hinweise  und  Informationen
über festgestellte Verstöße unmittelbar an diese Behörden, gemäß § 6 Abs. 1
Satz 1 SchwarzArbG, weiterzuleiten.

Statistische  Daten  zur  Bekämpfung  der  Schwarzarbeit  und  der  illegalen
Beschäftigung.
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